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Dossier «llletrismus - Lesekompetenz»

Bibliografîe zum Thema «llletrismus - Lesekompetenz»
Die Bibliografie soll einen kurzen Überblick bieten über in der Schweiz erschienene weiterführende Literatur zum Thema llletrismus und Lesekom-

petenz und hat somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Eine ausführliche Bibliografie findet sich auf der Webseite des Dachverbands Lesen und Schreiben für Erwachsene unter www./esenscbre/ben.c/i.

• Aufdereggen, Carmen: 5/nn/ose Scbr/ffirbke/t. Sozialarbeit im Umgang mit funktionalem Analphabetismus. Bern: Diplomarbeit, Hochschule für
Sozialarbeit Bern 1999.

• Bertschi-Kaufmann, Andrea, Lindauer, Thomas: LesenL/'reLeggere - Scbwe/zer/'sches A/efzwerk zur Prävent/'on und Bekämpfung des ///efrismus.
Bericht und Konzept im Auftrag des Bundesamtes für Kultur. Aarau: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz Zentrum Lesen 2003.

• Bundesamt für Kultur Schweiz (Hrsg.): ///etr/smus. (BAK-Journal 9/2003). Bern: Bundesamt für Kultur 2003.

• Bügelmann, Hans, Balhorn, Heiko, Füssenrich, Iris (Hrsg.): Am Rande der Schrift zw/'scben Spracbenv/e/fa/t und Ana/pbabef/'smus. (Libelle Wissen-

Schaft. Lesen und Schreiben 6). Lengiwil am Bodensee: Libelle Verlag 1995.

• Burri, Salome: Funkt/'ona/er Ana/pbabet/smus /n c/er Schweiz. Ergebnisse einer Begleituntersuchung von Lese- und Schreibkursen für Erwachsene.

Bern: Lizenziatsarbeit, Institut für Psychologie, Universität Bern 1992.

• Burri-Egli, Bernadette, Walker, Susanna: ///etr/smus. I/Venn A//c/it-Lesen- und Scbre/benkönnen zu soz/'a/en Prob/emen führen kann. Betrachtun-

gen zur Lebenssituation von llletristinnen und llletristen sowie Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit. Luzern: Diplomarbeit, Hochschule

für Soziale Arbeit 2003.

• Grossenbacher, Silvia, Vanhooydonck, Stéphanie: ///etr/smus. l/l/enn Lesen e/'n Prob/em /st. (Trendbericht SKBF Nr. 5). Aarau: Schweizerische Koor-
dinationsstelle für Bildungsforschung SKBF 2002.

• Kazis, Cornelia (Hrsg.): ßuchstäb//'cb spracb/os. Analphabetismus in der Informationsgesellschaft. Basel: Lenos-Verlag 1991.

• Notter, Philipp, Bonerad, Eva-Marie, Stoll, François (Hrsg.): Lesen - e/'ne Se/bstverständ//cbke/t? Schweizer Bericht zum «International Adult Liter-

acy Survey». Chur/Zürich: Rüegger 1999.

Aktue//es aus Deutsch/and zum Thema ///etr/smus; Lernporta/ «/cb-w/7/-scbre/'ben-/ernen.de»
Am 8. September 2004 (Weltalphabetisierungstag) startete das Lernportal /cb-w///-schre/ben-/ernen.de. Das Programm, das vom Deutschen Volks-
hochschul-Verband in Kooperation mit dem Bundesverband Alphabetisierung entwickelt wurde, bietet nach einer Diagnostik eine Einstufung in

sechs verschiedene Niveaustufen. Die Lernerinnen erhalten anschliessend massgeschneiderte Übungspakete. Zusätzlich bietet das Portal aktuelle
Nachrichten, Hörtexte, Lesetexte und die Möglichkeit, über Voice-Mail mit anderen Lernern in Kontakt zu kommen. Das Multimediaangebot unter-
stützt den Lernprozess durch Sprachausgabe und diverse Hilfsangebote. Weiterführende Informationen findet man auf der Webseite des Bundesver-
bands Alphabetisierung unter www.a/p/iaöef/s/erung.de und beim Deutschen Volkshochschul-Verband unter www.apo//-on/me.de. A/ad/ä ßö//er

Anmerkungen zum Kultur-
förderungsgesetz (KFG) des Bundes

Peter Wille
Präsident BBS

I it der Revision der Bundes-

Verfassung haben wir im Jahr 2000, nach
mehreren erfolglosen Anläufen, einen
Kulturartikel auf Bundesebene erhalten

(Art. 69 BV).
Welche Bedeutung dem Kulturartikel in

der Verfassung zukommt, wird gleich im
ersten der drei Absätze unmissverständlich

gesagt: «Für den Bereich der Kultur sind
die Kantone zuständig.» Immerhin folgen

noch zwei weitere Punkte, in denen festge-
halten wird, dass der Bund «kulturelle Be-

strebungen von gesamtschweizerischem
Interesse» unterstützen, sowie «Kunst und
Musik, insbesondere im Bereich der Aus-

bildung» fördern kann. Und schliesslich
heisst es, der Bund nehme bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben Rücksicht auf die

kulturelle Vielfalt in unserem Land. Etwas

überspitzt formuliert bedeutet dies: Der
Bund ist für den Bereich der Kultur nicht
zuständig. Er kann jedoch unter gewissen
Umständen kulturelle Bestrebungen
unterstützen, und er nimmt bei seinen

sonstigen Aktivitäten Rücksicht auf die
kulturelle und sprachliche Vielfalt in der
Schweiz.

Dass dem Artikel in den Diskussionen

um die neue Bundesverfassung nicht mehr
Widerstand erwachsen ist, liegt wohl
daran, dass er klipp und klar die eigentliche
Nichtzuständigkeit des Bundes für die Kul-
tur festschreibt. Und dennoch ist er nicht

ohne Bedeutung: Denn die Verfassungsbe-

Stimmung, die andeutet, dass der Bund
«fördern und unterstützen» kann, dient als

Grundlage für ein Kulturförderungsgesetz
auf Bundesebene, an dem seit drei Jahren

gearbeitet wird. Voraussichtlich im Früh-

jähr 2005 wird der Gesetzesentwurf in die

Vernehmlassung geschickt, 2006 kommt er
ins Parlament und, wenn das Parlament
zustimmt und das Referendum nicht er-
griffen wird, kann das Gesetz (frühestens)
2007 in Kraft treten.

Was können die Kulturschaffenden und
die Kulturinstitutionen in der Schweiz vom
neuen Gesetz erwarten? Was bringt es den

Bibliotheken und in welcher Weise wird es

die Kulturpolitik in unserem Land beein-
flussen? Ist mit einer, gegenüber heute, ak-
tiveren Kulturpolitik und einem verstärk-
ten Engagement des Bundes zu rechnen?

Der bisher letzte Entwurf zum Kultur-
förderungsgesetz (Nov. 2003) sieht vor,
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